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REPORTAGE REPORTAGE INFORMAZIONE

Stichworte und Begriffe
zum Kulturgüterschutz
• Kultur
Kultur und Eigenständigkeit oder
Identität eines Volkes sind substantiell
miteinander verbunden. Ein Volk ohne

Kultur verliert seine Identität.
Schutz und Verteidigung der Kultur
gehören deshalb zu den existentiellen
Notwendigkeiten eines Volkes.

• Kulturgüter
Kulturgüter im Sinne des Haager
Abkommens von 1954 für den Schutz von
bewaffneten Konflikten (HAK) sind,
ohne Rücksicht auf Herkunft oder
Eigentumsverhältnisse :

a) bewegliches oder unbewegliches
Gut, das für das kulturelle Erbe der
Völker von grosser Bedeutung ist,
wie zum Beispiel Bau-, Kunst- oder
geschichtliche Denkmäler kirchlicher

oder weltlicher Art, archäologische

Stätten, Gruppen von Bauten,

die als Ganzes von historischem

oder künstlerischem Interesse

sind, Kunstwerke, Manuskripte,
Bücher und andere Gegenstände
von künstlerischem, historischem
oder archäologischem Interesse
sowie wissenschaftliche Sammlungen
und bedeutende Sammlungen von
Büchern, von Archivalien oder von
Reproduktionen des oben
umschriebenen Kulturguts;

b) Gebäude, die der Erhaltung oder
Ausstellung des unter anderem
beschriebenen beweglichen Guts
dienen, wie zum Beispiel Museen,
grosse Bibliotheken, Archive sowie
Bergungsorte, in denen im Falle
bewaffneter Konflikte das unter
anderem beschriebene Kulturgut in
Sicherheit gebracht werden soll;

c) Denkmalzentren, das heisst Orte,
die in beträchtlichem Umfange
Kulturgut im Sinne der Unterabsät¬

ze a) und b) aufweisen (Art. 1

HAK).

• Rechtsgrundlagen
- Haager Abkommen vom 14. Mai

1954 für den Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten (HAK)

- Bundesgesetz vom 6. Oktober 1966
über den Schutz der Kulturgüter bei
bewaffneten Konflikten (KGSG)

- Verordnung vom 17. Oktober 1984
über den Schutz der Kulturgüter bei
bewaffneten Konflikten (KGSV)

- Bundesgesetz vom 23. März 1962
über den Zivilschutz (Art. 1, 2, 87)
(ZSG)

- Verordnung vom 27. November
1978 über den Zivilschutz (Art. 19
Bst. f, 20 Bst. d und g, 22) (ZSV)

• Ziele
Das kulturelle Erbe der Nationen soll
möglichst unversehrt bewaffnete
Konflikte und Katastrophenfälle
überleben.

• Vorgehen
Der Kulturgüterschutz ist deshalb
bestrebt, einerseits der Respektierung
der Kulturgüter durch die bewaffneten

Parteien die notwendige Nachachtung

zu verschaffen, anderseits schon
in Friedenszeiten durch Schutzmassnahmen

zur Sicherung der Kulturgüter
beizutragen sowie durch die

Sammlung und Bereitstellung von Si-
cherstellungsdokumentationen die
Restauration oder den Wiederaufbau
im Beschädigungs- bzw. Zerstörungsfall

zu ermöglichen.

• Organisation
Bund
Der Bund schützt seine eigenen Kul¬

turgüter und unterstützt die Kantone
durch die Koordination der
vorgeschriebenen Massnahmen, durch
Durchführung von Kursen, durch
Erarbeitung von Richtlinien und durch
Kostenbeiträge (Art. 5 KGSG).
Zuständig ist der Dienst für Kulturgüterschutz

im Bundesamt für Zivilschutz
(BZS).

Kantone
Den Kantonen obliegt der Vollzug.
Sie treffen folgende Massnahmen:

- Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage;

- Bezeichnung der auf ihrem Gebiet
hegenden Kulturgüter;

- Durchführung von Kursen;
- Bestellung von Betriebsschutzorganisationen

(BSO) nach Rücksprache
mit den Gemeinden;

- allenfalls Bestimmung eines besonderen

Verantwortlichen für
Kulturgüterschutz in der Leitung der örtlichen

Schutzorganisation (OSO).

Eigentümer und Besitzer
Die Verordnung für die Planung und
Durchführung der Massnahmen des
Kulturgüterschutzes liegt primär bei
den Eigentümern und Besitzern.

Armee
Die Hauptaufgabe der Armee besteht
in der Respektierung des Kulturgutes,
in der Aufklärung sowie in der
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen

zivilen Behörden (Art. 7 Ziff. 2

HAK; Art. 5 KGSV).
Die Belange des Kulturgüterschutzes
werden im Armeestab durch zwei
Fachoffiziere, in den Stäben der
Armeekorps durch den Of für Völkerrecht

und in denjenigen der
Territorialzonen durch den Chef des
Rechtsdienstes wahrgenommen. In den
Divisionen, Brigaden, Regimentern und
Bataillonen obliegt der Kulturgüterschutz

den Adjutanten.

fürZivilschutzliegen sindSie beiACO
genau richtig. K°m*1

en <$***.

funktionsric.htiq- Die neue, stapelbare
COMODO-Liege entspricht allen Zivil-
Schutzanforderungen.
Waterialrichtig: Solide
Stahlrohrkonstruktion mit Steckverbindungen
für vielseitigen Einsatz. Liegebespannung

einzeln auswechselbar.
BZS-richtig: BZS 1-atü schockgeprüft
und subventionsberechtigt.

budgetrichtig: Kompletter Service und
Gesamtberatung inbegriffen.

ACO macht Zivilschutzräume
zweckmässig.

ACO-Zivilschutzmobiliar
Allenspach BCo.AG
Untere Dünnernstrasse 33
4612 Wangen bei Olten

ZXCO Tel. 062 32 58 85
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ZS-INFO-COUPON
Senden Sie mir/uns bitte Informationen
über stapelbare ACO-Zivilschutzliegen.
Danke.

Name:

Telefon:

Adresse:

Gemeinde:
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